
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 3. November 2025  

 
 Nr. 2025/1781  

 

Stiftung Feriengestaltung für Kinder Schweiz, 6030 Ebikon: Beitrag aus dem Swisslos-
Fonds an die Ferien- und Freizeitprojekte 2025 
  

1. Erwägungen 

Die Stiftung Feriengestaltung für Kinder Schweiz, Ebikon, ersucht um einen Beitrag aus dem 
Swisslos-Fonds an die Ferien- und Freizeitprojekte im Jahr 2025. Die Stiftung organisiert jedes 
Jahr zahlreiche Ferien- und Freizeitprojekte für Kinder und Jugendliche. Die Freizeitprojekte 
werden zu einem kostengünstigen Betrag angeboten, mit dem Ziel, die Erlebnisse insbesondere 
auch Kindern aus schwächeren finanziellen Verhältnissen zugänglich zu machen. Das Angebot 
richtet sich an die gesamte Deutschschweiz; es nehmen regelmässig Kinder aus dem Kanton So-
lothurn teil. Für das Jahr 2025 sind Kosten in der Höhe von 212'000.00 budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Der Stiftung Feriengestaltung für Kinder Schweiz, Ebikon, wird an die Ferien- und 
Freizeitprojekte 2025 ein Beitrag von Fr. 7'000.00 aus dem Swisslos-Fonds 
zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo Swisslos-Fonds auf das Engagement des 
Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Logo ist unter so.ch/swisslos-
fonds abrufbar. 

2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag nach Erhalt der 
Schlussabrechnung und eines Berichts über die Anzahl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus dem Kanton Solothurn auf Antrag des Amts für Gesellschaft und 
Soziales zulasten des Kontos Swisslos-Fonds (Auftrag 83591) anzuweisen. 
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2.5 Die Abrechnungsunterlagen für die Auszahlungsanweisung sind elektronisch 
einzureichen. 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds reg/014955 (kein Papierversand) 

Amt für Gesellschaft und Soziales 
Stiftung Feriengestaltung für Kinder Schweiz, Romana Schöb, Ronstrasse 1, 6030 Ebikon 


